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Leistungen bei Mutterschaft

Gemäß einem Zirkular des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 21. Juni
1965 sind von den Krankenkassen die folgenden Punkte bei Leistungen bei
Mutterschaft zu beachten :

A. Berechnung der speziellen Bundesbeiträge

Art. 14 des revidierten KUVG bestimmt in Abs. 6, daß die Leistungen bei
Mutterschaft während 10 Wochen, wovon mindestens sechs nach der Niederkunft
liegen müssen, auszurichten sind.

Für alle innerhalb dieser 10 Wochen ausgerichteten Krankenpßegeleistungen,
sowohl für die durch die Mutterschaft als auch für die durch Krankheit vcrur-1
sachten Pflegekosten, haben die Kassen Anspruch auf den Wochenbettbeitrag
des Bundes (siehe Verordnung I über die Krankenversicherung, Art. 22, Abs. 2,
Ziff. 2, lit. a).

Gemäß dem eingangs erwähnten Zirkular des Bundesamtes ist es den Kassen
nunmehr gestattet, den Wochenbettbeitrag des Bundes auch für Krankenpflegeleistungen

zu beanspruchen, die außerhalb der zehnwöchigen Bezugsdauer
ausgerichtet wurden, sofern die Behandlung im Anschluß an eine der in Art. 14,
Abs. 2, Ziffer 4 KUVG festgesetzten Kontrolluntersuchungen notwendig und
durch denselben Arzt durchgeführt wurde.

B. Taggeldleistungen bei Mutterschaft

Das Zirkular des Bundesamtes macht weiter darauf aufmerksam, daß auch bei
Mutterschaft ein durch Taggeldauszahlungen bedingter Versicherungsgewinn
rechtlich unzulässig ist:

«Gemäß dem letzten Satz von Art. 14, Abs. 4 KUVG hat die für Krankengeld
Versicherte Anspruch auf das versicherte Taggeld, sofern sie keine gesundheitsschädliche

Arbeit verrichtet. Im Gegensatz zur Taggeldleistung im Falle der
Krankheit setzt die Gewährung des Taggeldes bei Mutterschaft demnach nicht eine.

Arbeitsunfähigkeit voraus. Die für Krankengeld Versicherte hat somit bei Mutterschaft

Anspruch auf das versicherte Taggeld während 10 Wochen auch dann,
wenn sie an sich arbeitsfähig ist, sich aber während dieser Zeit von ihrer gewohnten

Tätigkeit fernhält, um sich zu schonen und sich ganz ihrem Kinde zu widmen.
Nimmt die Versicherte vor Ablauf der zehnwöchigen Bezugsdauer eine nicht
gesundheitsschädliche Tätigkeit auf, für die sie Lohn bezieht, so hat sie von diesem

Zeilpunkt an auf weitere Taggeldleistungen nur Anspruch, soweit dadurch kein Versicherungsgewinn

entsteht.»

Das Bundesamt empfiehlt den Kassen jenen Versicherten, die eine
aufgeschobene Taggeldversicherung abgeschlossen haben, aber aus irgendwelchen
Gründen keine Lohnzahlungen mehr erhalten, das Taggeld auch während der
Aufschubszeit auszurichten, soweit diese in die zehnwöchige Bezugsdauer der
Mutterschaftsleistungen fällt.
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